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Gesetzentwurf
der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Staatsziel Tierschutz)

A. Problem
Der Schutz des Tieres als Lebewesen ist in der Rechtsordnung der Bundesrepu-
blik Deutschland noch immer unzulänglich. Die Verankerung des Tierschutzes
in der Verfassung soll dem Gebot eines sittlich verantworteten Umgangs des
Menschen mit den Tieren Rechnung tragen. Die Leidens- und Empfindungsfä-
higkeit insbesondere von höher entwickelten Tieren erfordert ein ethisches
Mindestmaß für das menschliche Verhalten. Die einfachgesetzlichen Regelun-
gen des Tierschutzgesetzes reichen dazu nicht aus. Für die gebotene Abwägung
zwischen den Interessen der Tiernutzung und dem Anspruch der Tiere auf
Schutz vor Leiden, Schäden oder Schmerzen ist es notwendig, die Rechtsebe-
nen anzugleichen, das heißt, dem Tierschutz Verfassungsrang zu geben.

B. Lösung
In Artikel 20a Grundgesetz (GG) wird neben das bereits bestehende Staatsziel
des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen der Schutz der Tiere aufge-
nommen. Die Herleitung der verfassungsrechtlichen Absicherung des Tier-
schutzes aus dem bereits in Artikel 20a GG geregelten Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen genügt nicht, da der Schutz des einzelnen Tieres vor ver-
meidbaren Leiden, Schäden oder Schmerzen nicht erfasst ist. Diese Regelungs-
lücke gilt es daher zu schließen und durch die ausdrückliche Verankerung des
Tierschutzes in der Verfassung die Verwirklichung eines wirksamen Tierschut-
zes zu verbessern.

C. Alternativen
Keine

D. Kosten
Die verfassungsrechtliche Zielbestimmung hat keine unmittelbare Kostenfolge.
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Staatsziel Tierschutz)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen; Artikel 79 Abs. 2 des Grundge-
setzes ist eingehalten:

Artikel 1
Änderung des Grundgesetzes

In Artikel 20a werden nach dem Wort „Lebensgrundlagen“
die Wörter „und die Tiere“ eingefügt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Berlin, den 26. Februar 2002

Dr. Peter Struck und Fraktion
Kerstin Müller (Köln), Rezzo Schlauch und Fraktion
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Begründung

1. Die Aufnahme eines Staatszieles Tierschutz trägt dem
Gebot eines sittlich verantworteten Umgangs des Men-
schen mit dem Tier Rechnung. Die Leidens- und Emp-
findungsfähigkeit insbesondere von höher entwickelten
Tieren erfordert ein ethisches Mindestmaß für das
menschliche Verhalten. Daraus folgt die Verpflichtung,
Tiere als Mitgeschöpfe zu achten und ihnen vermeidbare
Leiden zu ersparen. Diese Verpflichtung greift die ein-
fachgesetzlich im Tierschutzgesetz als zentrales Anlie-
gen formulierte Achtung der Tiere als Mitgeschöpfe auf.
Sie umfasst drei Elemente, nämlich: den Schutz der
Tiere vor nicht artgemäßer Haltung, vermeidbaren
Leiden sowie der Zerstörung ihrer Lebensräume.
Der Tierschutz ist in einfachgesetzlichen Bestimmun-
gen, insbesondere im Tierschutzgesetz, geregelt. Dieses
formuliert als sein zentrales Anliegen, in Verantwortung
des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben
und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem
Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder
Schäden zufügen. Dieser Grundsatz wird im Tierschutz-
gesetz für die einzelnen Bereiche des Tierschutzes weiter
konkretisiert.
Die Tierschutzgesetzgebung vermag ihren Auftrag und
Zweck nur unzureichend zu erfüllen. Die Verankerung
des Tierschutzes in der Verfassung soll deshalb den be-
reits einfachgesetzlich normierten Tierschutz stärken
und die Wirksamkeit tierschützender Bestimmungen
sicherstellen. Eine Verschärfung bereits bestehender tier-
schützender Normen ist damit nicht verbunden.
Die Erkenntnisse der modernen Verhaltensforschung,
nach der Tiere Lebewesen mit physischen und psychi-
schen Empfindungen sind, haben zu einem Bewusst-
seinswandel in der Bevölkerung geführt. Ethischem
Tierschutz wird heute ein hoher Stellenwert beigemes-
sen. Entscheidungen verschiedener Gerichte lassen die
Tendenz in der Rechtsprechung erkennen diesem Be-

wusstseinswandel bei der Verfassungsauslegung Rech-
nung zu tragen. Die Rechtsprechung kann diesem aber
nur angemessen Rechnung tragen, wenn der Gesetzgeber
den Tierschutz ausdrücklich in das Gefüge des Grundge-
setzes einbezieht. Dies dient der Rechtssicherheit.
In elf Bundesländern, nämlich in Brandenburg, Sachsen,
Thüringen, Berlin, Bayern, Niedersachsen, Bremen,
Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und
Nordrhein-Westfalen ist der Tierschutz ausdrücklich in
den Landesverfassungen verankert. Diese Entwicklung
macht den eingetretenen Wertewandel deutlich.

2. Durch das Einfügen der Worte „und die Tiere“ in Artikel
20a GG erstreckt sich der Schutzauftrag auch auf die
Tiere als Individuen. Dem ethischen Tierschutz wird da-
mit Verfassungsrang verliehen.
Der Tierschutz unterliegt den gleichen Bindungen und
Schranken wie der Schutz der natürlichen Lebensgrund-
lagen. Er ist in die verfassungsmäßige Ordnung einge-
bunden, welche hier im Sinne des Artikels 20 Abs. 3
Grundgesetz – als gesamter Normenbestand des Grund-
gesetzes – zu verstehen ist. Durch diese Anbindung wer-
den Zweifel über den Rang des Tierschutzes im Verhält-
nis zu anderen Verfassungsgütern vermieden.
Das Staatsziel richtet sich in erster Linie an den Gesetz-
geber, der die einfachgesetzlichen Grundlagen zum
Schutz der Tiere zu schaffen hat. Die Staatszielbestim-
mung ruft ihn dazu auf, im einfachen Recht die Belange
und den Schutz der Tiere entsprechend ihren unter-
schiedlichen Entwicklungsstufen im Ausgleich mit an-
deren berechtigten Interessen zu verwirklichen.
Durch die Einbindung in Artikel 20a Grundgesetz er-
streckt sich die Nachhaltigkeitsklausel auch auf den
Tierschutz, so dass Tiere sowohl zum gegenwärtigen
Zeitpunkt um ihrer selbst willen als auch mit Blick auf
die Zukunft als Gattung geschützt sind.
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